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(Az: BS-                      /                     ) 
 
 

1. Antragsteller  bitte in Druckbuchstaben ausfüllen!   Gemeinde Vaterstetten 
Name:  

Vorname:  

Straße  

PLZ u. Ort  

Geburtsdatum:  

 
 
          Bitte ausfüllen! 

  
 
 

Antrag auf Maßnahmen im Baumbestand 
 
Nach der Baumschutzverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Bitte lesen Sie sich den Antrag genau durch 
und füllen Sie ihn vollständig aus. Der Antrag kann nur bearbeitet werden, wenn dieser vollständig ausgefüllt 

ist! Die Bearbeitungszeit kann bis zu drei Monate in Anspruch nehmen, daher bitten wir um rechtzeitige 

Beantragung. 
 
 

2. Antrag auf: 
 

��   Entfernung von ________ Baum / Bäumen 
 

��     Veränderung von ________ Baum / Bäumen 
 
3. Die Bäume befinden sich auf dem Grundstück: 
 

Straße  Haus-Nr.  Ortsteil  

Flurnummer  Gemarkung    
 
 

4. Das Grundstück befindet sich im Eigentum des Antragstellers:      ��   ja  ��     nein  
Wenn der Antragsteller nicht Eigentümer des Grundstücks ist, ist zwingend Seite 2 zu beachten! 
 
 

5. Es handelt sich um folgende Bäume: 
(Bitte fügen Sie bei Platzmangel eine gesonderte, vollständige Liste der Bäume bei!) 
 

Nummer Baumart Stammumfang 

1   

2   

3   

Gemeinde Vaterstetten  Datum:  

Wendelsteinstraße 7  Telefon:  

85591 Vaterstetten  Mobil:  

  E-Mail:  
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6. Gründe für die beantragte Maßnahme sind: 
 

 Krankheiten oder Überalterung eines Baumes oder mehrerer Bäume 
 

 Die Entwicklung anderer, geschützter und wertvoller Bäume wird durch die Maßnahme gefördert 
 

 Ein Baum oder mehrere Bäume stellen eine unmittelbare Gefahr für umliegende Häuser, Verkehrswege 
oder andere Einrichtungen dar 

 

 Die rechtmäßige Nutzung eines Grundstücks wird unzumutbar beeinträchtigt 
 

 Andere Gründe 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Die Genehmigung zur Entfernung oder Veränderung eines Baumes kann nur erteilt werden, wenn dafür hinreichende 
Gründe vorliegen. Die normalen Lebensäußerungen des Baumes wie Laubfall, Schattenwurf und Wurzelbildung sind in der 
Regel zumutbar und können daher nicht als Begründung für die Entfernung eines Baumes ausreichen. 

Hinweis: Im Falle einer Genehmigung darf die Durchführung der genehmigten Maßname NICHT in der aktiven 
Vogelbrutzeit (01.03. - 30.09.) aufgrund der artenschutzrechtlichen Vorschriften nach § 39 bzw. § 44 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) erfolgen! 

Die vorstehenden Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. 
Mir ist bekannt, dass die Maßnahmen erst begonnen werden dürfen, wenn der diesbezügliche, in der Regel 
gebührenpflichtige Bescheid der Gemeinde Vaterstetten vorliegt. In jedem Falle erfolgt vor der Erteilung des Bescheides 
eine Besichtigung des Grundstückes und der betroffenen Bäume durch Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Gemeinde 
Vaterstetten. Mir ist bekannt, dass im Falle einer Genehmigung der beantragten Maßnahmen in der Regel mit der Auflage 
von angemessenen Ersatzpflanzungen zu rechnen ist. Mit diesen möglichen Ersatzpflanzungen bin ich einverstanden. 
 
 
___________________________________  ____________________________________ 
  Ort, Datum      Unterschrift (Antragsteller) 
 
 

B i t t e   a u s f ü l l e n,   f a l l s   d e m   A n t r a g s t e l l e r   
G r u n d s t ü c k   u n d   B ä u m e    n i c h t   g e h ö r e n: 

 

Mit der Maßnahme an den Bäumen des vorstehenden Grundstücks bin ich / sind wir einverstanden. Mir ist bekannt, dass 
im Falle einer Genehmigung der beantragten Maßnahmen in der Regel mit der Auflage von angemessenen 
Ersatzpflanzungen zu rechnen ist. Mit diesen möglichen Ersatzpflanzungen bin ich ebenfalls einverstanden. 
 

 
Datum Unterschrift aller Eigentümer bzw. der oder des Bevollmächtigten 

 zu 1. 

 zu 2. 

 zu 3. 
 

Name/n und Adresse/n des/der Eigentümer, sowie Telefonnummer/n (bitte in Druckbuchstaben) 

1. 

2. 

3. 


